
Hinweise zum Kauf und Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen 
 
 
1.  Ausschluss der Sachmängelhaftung 
Bei Verkauf  e ines Kraf t fahrzeuges is t  es  nur  e inem „Verbraucher“   mögl ich,  d ie 
Sachmängelhaf tung wegen n icht bekannter  Mängel  am Fahrzeug auszuschl ießen. 
Is t  der Verkäufer h ingegen „Unternehmer“ ,  is t  e in Ausschluss der  
Sachmängelhaf tung wegen n icht bekannter  Mängel  nach dem Gesetz unzuläss ig. 
Verbraucher  is t  gemäß § 13 BGB jede natür l iche Person,  d ie e in Rechtsgeschäf t  
zu e inem Zwecke abschl ießt,  der  weder  ihrer  gewerbl ichen noch ihrer se lbs tändigen 
beruf l ichen Tät igkei t  zugerechnet  werden kann. 
Unternehmer  hingegen is t  gemäß § 14 BGB eine natür l iche oder jur is t ische Person 
oder  e ine rechtsfähige Personengesel lschaf t ,  d ie bei Abschluss e ines 
Rechtsgeschäf ts  in  Ausübung ihrer  gewerbl ichen oder selbs tändigen beruf l ichen 
Tät igkei t  handelt .  
Das Verbot  des Ausschlusses der Sachmängelhaf tung wegen n icht bekannter 
Mängel  erstreckt s ich daher n icht  nur auf  Gebrauchtwagenhändler.  
 
2.  Seit  Oktober 2005 einheit l iche Fahrzeugpapiere innerhalb der EU 
Seit  Oktober  2005 gibt  es  innerhalb der  EU einheit l iche Fahrzeugpapiere.   
An d ie Ste l le  des f rüheren Fahrzeugscheins  is t  die Zulassungsbeschein igung Tei l  1 
getreten. 
Diese entspr icht dem früheren Fahrzeugschein und is t  bei Fahrten mit  dem 
Fahrzeug mit  s ich zu führen. 
An d ie Ste l le  des f rüheren Fahrzeugbr iefes is t  d ie Zulassungsbeschein igung Tei l  2 
getreten. 
Diese entspr icht dem früheren Fahrzeugbr ief  und muss bei  Fahr ten mit  dem 
Fahrzeug n icht mi t  geführ t  werden. 
 
3.  Zeitpunkt des Übergangs von Versicherungskosten und Kfz-Steuerschuld 
auf  den Käufer 
Mit  dem Übergang des Eigentums am Kfz auf  den Käufer (bei  Barverkauf  a lso mit  
Übergabe des Fahrzeuges mit  Papieren an den Käufer  und Bezahlung des 
Kaufpre ises) geht d ie Vers icherung am Fahrzeug auf  den Käufer über .  
Dem gemäß belastet e in Verkehrsunfa l l  nach Eigentumsübergang auf  den Käufer 
d ie Kraf t fahrzeughaf tpf l ichtvers icherung des Verkäufers  n icht mehr ,  auch wenn das 
Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfa l ls  noch nicht  auf  den Käufer  umgeschr ieben 
wurde. 
Die Pf l icht zur  Entr ichtung der Kraf t fahrzeugsteuer h ingegen geht erst  mit  Eingang 
der  Veräußerungsanze ige an d ie zuständige Kraf t fahrzeugzulassungsste l le  auf  den 
Käufer über .  
Es is t  daher  s innvol l ,  d ie Verkaufsmit tei lung sofor t  nach dem Eigentumsübergang 
sowohl  an d ie zuständige Kraf t fahrzeugzulassungsste l le a ls auch an Ihre 
Kraf t fahrzeughaf tpf l ichtvers icherung zu übersenden. 
 
W enn der Käufer  das erworbene Kraf t fahrzeug nicht ummeldet,  haf tet  der  Verkäufer 
noch für  den Zeitraum eines Jahres für  d ie Kraf t fahrzeugsteuern sowie für  d ie 
Vers icherungsprämien bei der Kraf t fahrzeughaf tpf l ichtvers icherung. 
 
4.  Behegung von Verkehrsstraftaten oder Ordnungswidrigkeiten durch den 
Käufer vor Ummeldung des Fahrzeuges 
Begeht  der  Käufer  e ines Kraf t fahrzeuges vor  der Ummeldung 
Verkehrsordnungswidr igkei ten oder Verkehrsstraf taten,  werden d ie pol ize i l ichen 
Ermit t lungen s ich (sofern der  Käufer  bei  der  Tatbegehung nicht sogle ich angehal ten 
wird)  zunächst gegen den Verkäufer r ichten,  da a l le in d ieser  für  d ie 
Ermit t lungsbehörde a ls Halter  des Fahrzeuges erkennbar  is t .  
In  d iesen Fäl len re icht  d ie b loße Vor lage des unterzeichneten Verkaufsvertrages 
bezügl ich des Fahrzeuges bei  der  Ermit t lungsbehörde zur  Ent lastung regelmäßig 
n icht aus,  was unter Umständen wei tre ichende Konsequenzen und insbesondere 
erhebl iche Kosten,  die gegebenenfa l ls  dann für  d ie Ver te id igung aufgewandt 
werden müssen,  nach s ich ziehen kann. 



Es is t  daher  anzuraten, das zu verkaufende Fahrzeug s tets selbst  abzumelden und 
in d iesem abgemeldeten Zustand an den Erwerber zu veräußern oder  die 
Ummeldung gemeinsam mit  dem Käufer vorzunehmen.   
 
 


